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Anlage

zu vorstehender Anordnung
(2) Die von dem nach § 1 aufgelösten Betrieb verwal

teten Vermögenswerte gehen mit Wirkung vom 1. April 
1958 in die Rechtsträgerschaft des VEB Fahrzeug
getriebewerke „Wilhelm Friedei“ über.

(3) Der VEB Fahrzeuggetriebewerke „Wilhelm Frie
dei“ hat die Abschlußbilanz des nach § 1 aufgelösten Be
triebes zum 31. März 1958 aufzustellen.

§ 4
Die Planaufgaben des nach § 1 aufgelösten Betriebes 

werden Bestandteil der Pläne des VEB Fahrzeug
getriebewerke „Wilhelm Friedei“;

§ 5
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. 
Berlin, den 22. März 1958

Der Minister für Allgemeinen Maschinenbau 
I. V.: B e r n i c k e  

_____________________ Staatssekretär______________________

Anordnung 
über die Allgemeinen Bedingungen 

für die Lieferung von Elektroenergie.
Vom 28. März 1958 

Auf Grund des § 19 des Gesetzes vom 11. Dezember 
1957 über das Vertragssystem in der sozialistischen 
Wirtschaft — Vertragsgesetz — (GBl. I S. 627) sowie 
auf Grund des § 5 der Energiewirtschaftsverordnung 
vom 22. Juni 1949 (ZVOB1. I S. 472) und des § 7 Abs. 2 
und § 10 der hierzu ergangenen Ersten Durchführungs
anordnung vom 22. Juni 1949 (ZVOB1. I S. 490) wird 
im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 
zentralen Organe der staatlichen Verwaltung folgendes 
angeordnet: § ^

(1) Die Allgemeinen Bedingungen für die Lieferung 
von Elektroenergie (s. Anlage) sind für die Lieferung 
von Elektroenergie aus dem Versorgungsnetz der sozia
listischen Energieversorgungsbetriebe (öffentliches Ver
sorgungsnetz) an Betriebe und Organisationen gemäß 
§ 2 des Vertragsgesetzes, für die Lieferung (Einspeisung) 

^n das öffentliche Versorgungsnetz durch Betriebe 
gemäß § 2 des Vertragsgesetzes sowie für die Lieferung 
von Elektroenergie zwischen den sozialistischen Energie
versorgungsbetrieben verbindlich.

(2) Für die Lieferung von Elektroenergie an die 
Nationale Volksarmee gelten ferner die im Einverneh
men mit dem Minister für Nationale Verteidigung fest
gelegten zusätzlichen Bestimmungen.

§ 2
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Juni 1958 in Kraft. 

Sie findet auf abgeschlossene Verträge Anwendung, so
weit diese die Lieferung oder Einspeisung von Elektro
energie ab 1. Juni 1958 betreffen.

(2) Gleichzeitig treten für die Lieferung von Elektro
energie aus dem öffentlichen Versorgungsnetz der sozia
listischen Energieversorgungsbetriebe an Betriebe und 
Organisationen gemäß § 2 des Vertragsgesetzes außer 
Kraft:

die Bekanntmachung vom 21. Oktober 1953 der All
gemeinen Bedingungen für die Versorgung mit 
Elektroenergie und Gas aus den öffentlichen Ver
sorgungsnetzen (ZB1. S. 515),
die Änderungsbekanntmachung vom 16. Juni 1954 
(ZB1. S. 301) und
die Änderungsanordnung vom 12; September 1956 
(GBL II S. 337);
Berlin, den 28. März 1958

Der Minister für Kohle und Energie 
G o s c h ü t z

Allgemeine Bedingungen 
für die Lieferung von Elektroenergie.

— Allgemeine Energielieferungsbedingungen —
I.

Lieferung von Elektroenergie aus dem öffentlichen 
V ersorgungsnetz 

§ 1
Vertrag über die Lieferung von Elektroenergie

(1) Über die Lieferung von Elektroenergie aus dem 
öffentlichen Versorgungsnetz sind zwischen den sozia
listischen Energieversorgungsbetrieben (EVB) als Liefe
rer und den Betrieben sowie Organisationen gemäß § 2 
des Gesetzes vom 11. Dezember 1957 über das Vertrags
system in der sozialistischen Wirtschaft — Vertrags
gesetz — (GBl. I S. 627) als Abnehmer Verträge zu 
schließen.

(2) Mit Abnehmern, die über eine Anschlußanlage 
eine elektrische Leistung von mehr als 25 kW in An
spruch nehmen oder mehr als 50 000 kWh im Jahr 
abnehmen und den Sondertarif beantragen (Sonder
abnehmer), ist ein schriftlicher Vertrag nach dem 
Vertragsmuster 1 (s. Anlage) zu schließen.

(3) Mit den Abnehmern, die nicht Sonderabnehmer 
sind, kommt der Vertrag mit der Genehmigung des 
über einen zur Ausführung von Starkstromanlagen 
berechtigten Hersteller eingereichten Antrages auf An
schluß, Erweiterung oder Veränderung der Abnehmer
anlage durch den EVB zustande, bei Übernahme der 
Abnehmeranlage durch einen neuen Abnehmer mit der 
Umschreibung der Abnehmeranlage.

(4) Der Vertrag über die Lieferung von Elektro
energie gilt für ein Planjahr. Er verlängert sich um je 
ein weiteres Planjahr, sofern er von den Vertrags
partnern nicht geändert oder aufgehoben wird. Die 
Bestimmungen über die Vorlage der Kontingente wer
den hiervon nicht berührt.

(5) Im übrigen gilt jede Entnahme von Elektro
energie aus dem öffentlichen Versorgungsnetz oder aus 
einer Abnehmeranlage durch Betriebe und Organisatio
nen gemäß § 2 des Vertragsgesetzes als Anerkennung 
dieser Bedingungen.

§ 2
Vorbereitender Vertrag

(1) Sonderabnehmer, mit denen ein Vertrag gemäß 
§ 1 Abs. 2 besteht und deren Vorplanung für das 
folgende Planjahr eine Änderung des Bedarfs an 
elektrischer Arbeit und Leistung aus dem öffentlichen 
Netz gegenüber dem Bedarf des laufenden Planjahres 
ergibt, sowie neu hinzukommende Sonderabnehmer 
haben bis zum 31. August des laufenden Jahres den 
Bedarf an elektrischer Arbeit und Leistung für das 
folgende Planjahr anzugeben und mit dem EVB unter 
Zugrundelegung des Vertragsmusters 1 einen vorberei
tenden Vertrag zu schließen. Der darin festgelegte Be
darf des Sonderabnehmers muß mit seiner Material
bedarfsplanung* übereinstimmen. Die Verhandlungen 
über den Abschluß des vorbereitenden Vertrages sollen 
bereits im Juli des laufenden Jahres auf genommen 
werden.

(2) Jeder Vertragspartner ist verpflichtet, innerhalb 
von zwei Wochen nach Erhalt der staatlichen Aufgaben 
dem anderen Partner mitzuteilen, ob seine staatlichen 
Aufgaben (beim Abnehmer die Materialbedarfs
planung) mit den Verpflichtungen aus dem vorberei-
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